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«

«

iedrichWilhelmVon Gottes Gnaden-

KbnigsvonPreußemnice
«

.-

Thun kund und fügenhiemitzu wissen. Da Wie durch die seiteinigerZelt
häufigerals sonstverübteDiebstdhle, und das östereEntweithen der Verbrecher be-

wogen worden, mittelst besondererVerordnung vom heutigen-jam, die Art der

Bestrafung solcherVerbrecher schärferund zweckmäßigerzu bestimmen, so finden
—«.3irnochbesondersnöthig,die Gerichte, welchedie Criniinal-Jueisdictioninnerhalb
UnsererhiesigenResidenzien,oder in einem Von den Thoren und Landwehren dersel-
benauf fünfMeilen zu berechnendenUmkreiseverwalten, wegen ihrer darauf Bezie-
hunghabendenAmtsgefchåfte,mit nachstehenderJnstructionzu Verschen,welchejedoch
ans die Minute-Gerichte keine Anwendungfindet.

’

x

S sei

§.- I.

Um jeden Aufenthaltzu vermeiden, welcheraus der Verschiedenheitder Ge-
richtsbarkeitenentstehenkönnte,und ein überallgleichmäßigesVerfahren einzuführen,
haben wir eine JnnnedianConimissionallhier niedergesetzywelche als eine beständige
Deputation des Kammergeriehtssbeh allen Untersuchungendieser Art die Oberaussicht
führen, in Vor-kommenden Fällen den instruirendenCriminalgerichtenund deniVom

Kammergericht ernannten anuirenten die nöthigeAnweisungen erthellenUnd dahin
sehensoll- das dieserJnstruction auf das genauestenachgelebetwerde. -

— §. 2.

Wenn zwischenden der Olerauffichtder CommissionuntergeordnetenCriminale

gerichtenoder GerichtspersonendarüberStreit entstehet, wein die Führungeiner we-

gen Diebereyen zu VeranlassendenUntersuchungobliege,so«mußbet) der Commission
angefragtund von derselbenin unbedenklichenFällen entschieden,sonst aber interiii

Mkstkschfestgesetztvwerden,welchesGerichtsichdiesemsföesthäfteunterziehensolle.
, «

2



IIsi- 4 s-

AufgleirheArt mußder Jmmediats-CommistionAnzeigegeschehen,wenn dievon diesenGerichten wechselseitigerlasseneRequisirionennicht-ungestxnmkund zweckgWäßlgbefolgtwedef da denn die Commissionin diesen und allen".Fållen, wo Be-schwerdenüber das Verfahren eines dieserCriminalgerichteoder anuicenkcneingehen,
,oder die Commissionselbstbei) Revisionder-Akten oder Visltationder GefängnisseMangel entdeckt, die dem Besindennach nothigeVerfügungenzutreffenund zur Aur-übungzu bringenhat.

S

"

—.
"

,
.

. 30 «

sz
,

»

Sobaldder Jininediar-Eommislionein hetråchrlicherDiebstahlangezeigtwird,oder soosrsiees sonstnöthig findet, mußvon den Gerichten-, welchensie dazuAn-weisung·ertheilt,eine, mit RequisrtionderPolizeg,·

und erforderlichen Falls des Mill-
tairs, an verdächtigenOrten vorzunehmendeHaussuchungveranstaltetwerden zs umsowohldie gestohlnenSachen, als den Thaler zuentdeckem

so 40
.,

Werden bek)solchenHaussuchungenverdächngeSachen gefunden, somüssensiein Beschlaggenommen , und nach dem Ermessender Commissionin gerichtlichenGewahrsamgebrachtwerden, welchen-nächstvon demjenigen,bey welchem sie eur-deckt worden, die Nachweisungerfordert wird, in welcherArt er zu deren Besitz ge-langet sehr "

«

»

-

Z. H.
Der Beurtheilungder Coinmissionblele es in solchenFällenüberlassen, ohperienigw bey welchemverdächtigeSachen gefunden worden , um deswillen zur ga-fänglichenHaftzu bringen, auch wegen feinerBeschäftigungund"’ErwerbsniittelNachsorschungund hiernachstdem Besindennach fernere Untersuchungzu veranlassen

§.- 6.
»

—

WegenderbensolchenHaursuchungenentdecktenVagabundensind die schonvorhandenegesetzlicheVorschriftengenau zu befolgen; die Commilsionnqu gemein-schaftlichmit dem Polizeh-Directoriodahin arbeiten , daßdergleichenverdrichtigePer-sonenbel)Gelegenheitder Hausfuchuiigenoder sonstentdeckt und zur gefängllchenHaftgebrachtwerden, welchenfallses der Vorigen-BehördealisdrlicklichePflicht ist, strengedarauf zu halten , daßsolchemGesindelder Aufenthaltin den hiesigenResidenzienundderen Bezirknicht gestattetwerde , und daß, wenn sieder ihnen zu eriheilenden War-«
nung ohngearhtet Zurkickkehren-,deren Einsperrung in eine Besserungs-Anstalteben soerfolge, als wenn sie auf einen gemeinen Diebstahl ertaypt wären. Ausserhalh den-

. Mesidenziensinddie Ihrigen-Behördenzu einer gleichenMitwürkungverpflichten

§. 7. « .

»

Um dieÄugmittelungentwendeterSachenZuerleichtern,sollTiber die von den
Bestohlnenbei)demKainniergerichtoder der EommissioneingereichteVerzeichnisseein
vollständigesRegistergesühretwerden. Sind dergleichenWerzeichnissebel)einem der
unter der Aufsichtder-«ComniissionstehendenCriminalgerichteübergeben-,so müssenvdiesesogleichein Duplikat an die Commissioneinsenden,welchedie daraus; so wie
auch die aus den hiesigenJntrlligenzblatternzu entnehmendeNachrichten, in sit-tha-nes Registereintragen läßt, damit einem jeden, welcher verdächtigeSachen anzuhal-ten Gelegenheithat, aus- diesemRe. ister die erforderlicheAuskunft, auch dem-Be-
stohlnendie nöthigeNachrichtunverznglichertheilt werden könne.

» St 80
,

»

, Gleichmäßigist beyder Tons-missionüber die Namen und Bezeichungender·

durchsSterkbrieseverfolgteuentwichenenVerbrecheroderGefangenenein besonderesWerzeichnißnachalphabetischerOrdnringzu führen,und solchesdurch die denZeitungssund JnlelligenzblatterneingerückleNachrichtenmöglichstzu ergänzen,damit, wennk-

U»



-

einEntsurungenervonneueminkiitnttersuchunggerath, oderbenutranstaltetenVisite-«
tionenals verdächtigeingebrachtwird , derselbesofort dem die Untersuchungführen-
den Gerichtezurückgeliefertwerdenkönne.

’

X
-

Damit wegen der jetztsestgesetztenstrengenStrafe des- Entweichensssichnier-
mandmit der Unwissenheitentschuldigenkönne, müssendieseStrafen jedem zur Hast

·

«

gebrachtenvollständigmit der nöthigenWarnung bekannt gemachtwerdem und ist
USE-VeranstaltungzutreffenjdaßdiesesWarnungvonZeit zu Zeiterneuert werde..

» s

»

,

§.—Id«
.

Zu den wegen DiebstahlsVerhaftetendarf-"vorgeendeter Untersuchungoder
·

erfolgten-rEingeseündnissedesangeschuldigtenVerbrechensniemandunter irgend einem
Worwand,. ohne ausdrücklicheErlaubnißdes Gerichtsder Zugang verstattet werden-.
»Sindzwischenihnenund ihrenAngehörigenBenachrichtigungennothwendig,somußdes- J
halb das Erforderlichevon den Gerichtspersonen,oder mit deren Genehmigungvon den —

Ausseherndes Gefangnißesbewürktwerden. SolchenVerhafteten ist daher der Ge-
- brauchvon Schreibmaterialiennicht«zu gestatten,und wenn ihre Angehörigeihnen
Kieidnngsstücke,WäscheodetLebensmittel zuschickcmmußdieses, sowie alles, was
der Verhaftete den Seinigen zurücksendet,aus das genaue-siedurchsuchtwerden, um

jede die UebersührnngerschwerendeBestellungzu oerhüte—n.«Jn gleicherAbsichtmuß
auch bei)Bestimmungder solchenkVerhastetenanzuweisendensGesångnisse, und zu ge-

« stattendenFreystundendahin gesehenwerden,daßjedezweckwidrigeCommunieation

.

,

möglichstverhütetwerde.
««

, .

.«

«

»
,

-

, ;

S.
Um den«.Verhastetenzum Geständnißezuberoegen,vdürfenkeine gewaltsame,

Mittel angewendetwerden, und nur dennk wenn derselbeauf die Fragen desGerichts
eine bestimmteAntwort zu ertheilen hartnäckigweigert, ist es erlaubt, ihnwegen,.die-
sesllngehorsamsdurchsieengeresGesangnißoder Peitschewund Muthenhiebezüchtigen
zu lassen.spEinegleiche-Befugnißgebühretdem Gerichtetwenn der gesteindigeoder
überwieseneVerbrecherdie Anzeigeverweigert,wo sichdie gestohlnenSachen besindem
vder ivenn er zwardarüber,was er mit diesenSachen gemachthabe,-Auskunfterthei-

"

-

xlet , dieseaber beyangestellterPrüfungunwahr befundenwird.
«

.« s

«
«

s « §., 12..
·

«

.

.

-

; Bei) der Bestimmung,in wies weit ein des Verbrechensnicht Gesinndigee
fürüberführtzu achten sey, sollvorzüglichmit darauf gesehenwerden, ob er vorhero
einen unbescholtenenLebenswandel geführt,und nachweisenkönne-,wieer sichbi-
dahinauf eine redliche-Artseinen-Unterhaltverschaffethabe.

v

Es mußdaher der instruirendeRichterVon dem Verhafteten die Anzeigesolcher -

lglaubhaftenPersonen erfordern; welche dieserhaldAuskunftertheilenkönnen,. und

wenn durchderen Vernehmungnicht hinleinglicheAufklärungerfolgt, beyden Wir-
then, Hausgenossen, Nachbarn, und denjenigenErkundigung einziehen-,welche

s

von den individuellen Verhältnissendes VerhaftetenKenntnißhaben können-
.

«
. Z. le

-

»

—

(

,

Um zu erforschen, ob der Verhaftetebereits wegen Diebstahlsbestraftworden,
·

müssensämmtlicheder Commissionuntergeordnete Criminalgerichtederselbenvollstän-
.

digeVerzeichnisseeinreichen, welcheVerbrecherin den letztenJJahren wegen Dieb-
stahls,DiebesheeiereykRaub, Brandstiftungoder Betrügereyenverurtheilt worden.

DieseVerzeichnissesindsoeinzurichten,daßdaran-s der-Vom und Zunahme,«StandzGe«
·

.

werde oder sonstigeKennzeichendesVerbrechersersehenwerdenkönnen.EingleichesVeri-
zeichnißmußaus den in den RegijtraturendesKeäjemergercch"ts«thndlrchenNachrich-



....5...

ten angeferngetwerden. Ferner hat sichdieCommissiondurchMequisitiondes Cont-
mendanten der Vestung Spandau und der Direetion des dortigen Zuchthausesein-

eihulichesVerzeichnißder seit 5 Jahren von dort entlassenen, entsprungenen, oder.

noch jetztin Verhaft befindlichenVerbrecherdieserArt zu beschaffen.

Aus diesenVerzeichnissenist ein Registernach alphabetifcherOrdnung arzufer-«

eigen , und in der Folge mit möglichstgenauer Bezeichnungder Verbrecher fortzu-
s« fuhren.

’

.

,

.§. 149 «

·

..

-
-

»

Damit sämmtlichezum RessortderCommissiongehörtgeUntersuchung-tunun-

unterbrochenemFortgang erhalten werden,müssendie derselbensubordinirteGerichte,
lmgleichendievom Kammergerichternannte anuirenten, der Commifsionmonathliche
Listeneinfendemworaus zu ersehen: ,

-

’

1) der Vor- und Zunahme, auch Stand und Gewerbe der wegen Diebstahl-
- oder ähnlicherVerbrechenVerhaftetenz

" -

2). der cLagderVerhaftungz (

—

J) die Lage der Untersuchung;
Z) ob und welchergestalterkanntworden;

s

·

5) der Tag, wenn die erkannte S rafevollzogenoder »derVerhafteteentlassenist;

Auf den Grund dieserListenmußdieCommifstondas im Vorigen§«.angeordnete Regi-
«

—

ster fortführenlassen, auch-demBesiuden nach die erforderlicheRevision der Akten und
·

Visitation der GefängnißeVornehmen, und dahin.sel)«en«,daß keine Untersuchungin

Stillstand gerathe.
«

.

)

J J-«
50 154

«

«

’

«

7

,

— Mk
«

·
·

Da zum öfterenVerzbgerungen entstehen,wenn der BestohlneBedenken tragt,

- den Werth der entwendetenSachen zu· beschwören,so wird hierdurchfestgesetzt, daß

beh sonst glaubhaften Personen VonsunbescholtenemRufedie gewissenhafteEiclnzeige

ihrer JWissenschaftVon dem Werthe des Gestohlnenstatt der eidlichenBestätkung

angenommenwerden soll.
’

.
» ,

»

·

,

h

Z« 16
.

.

Vean eine Unterfuchungdurch.die.»r"erzögerteAbhbrungauswärtigerZeugen

aufgehaltenwird , so muß die Eomniiffion, in sofern ein eint-kindischenGericht diese

Vernehmung bewärkensoll, dem Großcanzler,und wenn ein ausländischesGericht
s requirirt worden, dein Deoartement der auswärtigenAngelegenheitendavon Bericht

erstatten, worauf dem Befinden nach das zurBeschleunigung ErforderlicheVeranlaßt

werden wird. . Solltendiese Verfügungenfruchtlos sehn, so bleibt es dem,Ermessen
der Commissionüberlassen,ob nicht, ohne ferner auf das ausgebliebeneVerhbr zu

warten, mit Abschlußder Justructionzu Verfahren,·undwenn Defensionalzeugenver-

nommen werden sollten-, dem Angeklagten freu zu lassen, seinenAntrag wegen deren-

VernehmunginszweyterInstanzzu erneuern.
—

s
·

.

.

- -
-

. sz§.17.- Z
-

"

Sobald der Angefchuldigtedas Verbrechen, wegen dessener verhaftetworden,

gestandigToderüberführtist, mußdie-Untersuchunggeschlossen, und mit Vorlegung
der Akten zum Spruch Verfahrenwerden, wenn gleichannochVerdacht obwaltet, daß
der Verhaftete mehrere odergröbereVerbrechen dieserArt begangenhabe, deren er

noch nicht gestandig,oder überführtist, und weshalbdie Auemittelung beträchtlicher-
, AufenthaltVerursachenkönnte.

«

.

"

Dem Ermessendeserkennenden Gerichts bleibt es solchenfallsüberlaßemaußer
der Bestimmungder wegen des eingestandenenoder sertviesenenVerbrechensVerwirrt-

ten Strafe zugleichfestzusetzen,ob und weshalb annocheine fernere Untersuchungzu
verfügen, und ob die sonstetwa frühererfolgendeEntlassungbis zur Beendigungder--

anderweitigenUntersuchungzu Verschiedensein« ·

s

«

· ·



S. Is.
«

-

Die Zuorzdnungeines-Vertheidtgersist»ingeringstigigenleichtzu übersehenden
Sachennieht.ersorderlich. Dalungegenmus;inwichtigen und verwickeltenFallender
Verhaftetebeh dem Sehlußeder-Untersuchungbefragt werden, ob er Verlange,daßihm
einVertheidigerbestellt werde, und wen er solchenfallsdazu ausersehenhabe.- Wird
ein Vertheidiger Von ihm verlangt, aber niemand in Vorschlag gebracht, der sich
diesem Austrage unterziehenwill, somußihm das Gericht aus der Zahl der behdem-

·.

selbenangestelltenJustiz-Commissarien,nach einer deshalb zu beobachtendenReihe-
soigeeinen Vertheidlger bestellen. Sind beydem Gericht keine Justiz-Commissar«ien
angestellt, so nqu solchesdeshalb die erforderlicheRequifitionerlassen, und nöthi-

genfalls bec)der Jltimediat-Commission-dteAnordnungeines Defenforisnachsuchen.
« §. 19.

"

Gleichnach dem Schlusseder Instruktionmußder instruirendeRichter einen

indulichstkurz zu fassen-denAusng der Akten anfertigen , aus welchemVollständigzu
Abersehenist, welcheVerbrechenman dem Verhafteten zur Lastlegt, in wie weit en

derselben gestandigzund was zur BegründungseinerUeberführungoder Fredspreschung,«

itngleichenzurMilderungoder SchärfungseinerStrafe ausgeniittelt worden-

-

so äoo, l’.·
DieserAuszugmußjederzeitdem Verl)asteten,undAwenn er einen Vertheidigee

Verlangst hat-, in des letztern Gegenwart langsam und VernehmlichVorgelesen,sodann
aber dem Verhafteten Verstattetwerden, mit-seinemVertheidigerRücksprachezu hal-
ten, selbst, oder durch diesendie RichtigkeitdesAuszugszu prüfen,und die ihm oder;
dem-VertheidszigernöthigscheinendeErinnerungen oder-Anträgewegen noch beuzubrinx

»

sendetVertheidignngsnnttelzum Protokoll vermerkenzu lassen, auch zugleicherfor-
derlichenfallsrdasjenige annoch zu ergänzen,»was eine-«Milderung der-Strafebewirke-

vRen könnte. -

Z. U-

»

Nur in sehr wichtigenund oerwickeltenSachen solldie Einbeingungeiner bez
sondernschriftlichenDefenfion gestattet, und dem Vertheidigernachgesehenwerden,
zu diesem-Schuf um Verabsolgung der Akten zu bitten. Es mußaber solchenfallsje-
desmal eineVerhältnißmåßigekurzeFrist zur Einreichungder Defensionbestimmt,und

wenn diese verstriehenist, der säumigeJustiz-Commissatiusdadurch bestraftwerden,
daß einem andern zu bestellendenDefensordie Ausarbeitung zu übertragenund die zu

bestimmendeGebühren, nebst der währendder dadurch entstehendenVerzögerungauf-
laufenden AlzungskoftenVon dem Säumigen einzufordern,auch bey nichtetc-folgender
Berichtigungsoforterekutivischbeyzutreiben. .

.

§. M.

Sobald auf die mündlicheoder-schriftlicheDefensiondas etwa nochErforder-
lichenachgeholtworden , muß, wenn der. instruirendenGerichte-personauchdie Abfas-
sung des Erkenntnisses obliegt, diesesunverzktglicherfolgen, sonstabVV M VVTVLSUIII
der Akten zum Spruch Verfügtwerden. Jm letzternFalle bleibt es dem Ermessendes

Dinge-neu des Spruch-Collegii überlassen,ob ein bloßmündlichoder schriftlichab-

scfaßtekVMMg Molng Und ein Correfcrenternannt werden solle-
«

.

»
I- 23s

«
,

Der ernannte Referent mußden Vom Instruenten angefertigtenAuszugauf
das genauestemit den Akten vergleichen,und kann ihn, nachbefundenerRichtigkeit
oder erfolgter Berichtigung und Ergänzungbey seiner Arbeit zum Grunde legen , so

— daß er nur den Antrag: ob und welcheStrafe stattfindensolle, nebstder zurReehtt
Miene kochen-enAntragesnett-irreAusführungWillst-stellW- -



, . §. 24.
-

,

,

"

Dein etwa ernannten Correferentenwird die Arbeit des Referentenrnit den Al-
ten eingehändigt;"er ist nur verpflichtet, deren Richtigkeitund Vollständigkeitzu prü-.
fen-,,hiernächstaber dem Besinden nach seineBeystimmungoder dasjenigeunter der
Relation zu vermerken,was ihm zur Ergänzungoder Berichtigungnöthigscheint.

«

S. 25.-. .

.

Bey der solchergestalterleichtertenArbeit der Re- und Correferentenmußder
Referent solchejederzeitbinnen 8, nnd in weitlänstigenoder verwickelten Sachen, bin-
nen 14 Tagen nach der Distributiom der Eorreferentaber binnen 8 Tagen nach er-

haltener Relation beendigen, und der Referentin der aufden Vortrag zunächstsol-
genden Sitzungdes Gerichtsdas Urtel zur UnterschriftVorlegen.

§. 26.

WetdevsvbsgedachkeFristenVom Re- oder Correferentennicht eingehalten, und
kann der Säumige nichtnachweisen-daßdie

Ernennungunsere-kennengewesen, so
muß ihm der Ersatzder nachAblan sothanerE

seistbis zur Endigung seiner Arbeit auf- «

laufendenAlzungskostenzurgsastgelegt, auch nöthigenfalisauf dessenKostendie Re-
oderCorrelationdurch ein anderes Mitglieddes Gerichtsgeliefertwerden.

)

,

«. «§.27.. s.

«

,-«

» Das in ersterInstanz abgefaßteUrtei wirdin keinem-san zur Eonfiemanon .

eingefendet,sondern dieseEinsendungbleibtausgesetzt,bis man weiß, ob der Be-
straftedas Rechtsmittelder weitern Vertheidigungergreifen«wird.·

"

§. 28.
,

-

«

-

» Aufferden Fällen,wo» jemand aus dem Bauer-. oder gemeinenBürgerstande
zu einer leichtenZüchtigungoder kurzenStrafarbeitVerurtheiltworden,solldas Rechts-
mittel der weitern Vertheidigung jederzeitzuläßigfehn, und deshalb die nöthigtBe-
kanntmachnngbey der Publikation ersolgenjzugleichauch die Belehrunghinzugeflrgt
werden , dasteinesTheils, wenn sichfindensollte, daß-ohnehinlänglich-enGrund ein-
Mechtsniittelieingewendetworden , sodanndie ilrtelsfasserzwenterJnstanzeine Schär-
fung der erkannten ZüchtigungVersicgenwürden,andern Theils aber auch in Fällen,
wo nach §. 31. das Urtel zur höherenBestätigungeingesendetwerden muß, die Mil-

,

--derung der nach dein Ermessendes Eriininal - Departements zu hart ausgefailenen
Strafe erfolgenwerde ,- ohnerachtetder Bestrafte sichdem Erkenntnißunterworfen.

§. 29.. .

Wenn der Verurtheiltezur Erklärung,ob er ein Rechtsmitteleinwenden wolle-
Bedenkzeitfordert, oder mit seinemVertheidigerRückfprachezu halten verlangt,
mußihm dazu eineFrist, jedochhöchstensVon 3 Tagen gestattetwerdens »

I --

—

. §·30.. .

.

» Erklärt-der Verurtheilte,daßer kein Rechtsmitteleinwendenwolle, so wird
das Urtei, wenn solcheskeiner höhernBestätigungbedarf, sobaldals möglichzur
Vollziehunggebracht, sonstaber zur Bestätigungeingesendeh

. §- Jl-
"

,

" ’

-

.

, Die Einfendungzur Bestätignngwird ,- in Fällen,wo nach der Verordnung
Vom heutigen Dato wegen Bestrafungder Diebstahleund ähnlicherVerbrechener-

kanntist, nur dann erfordert:
·

» -, .

.

i) wenn der Verbrecher längerals drey Jahre oder bis zur erfolgendenBegna-
, digungmeine strengereBesserungsanstalyinxieinZuchthaus oder eine Festung

eingeipsrryoder sonstmit einer nochhärterenStrafe belegtwerdensoll.
"



we

ers)Wenn-derzu einer gelinder-iStrafe Verrat-theilteein weltliche-soder geistlichenAmt bekleidet, und daher-Vondem VorgesetztenDepartementbeurtheiltwerdenmuß, sfinwie weit seinVergehenauf seineDienstverhältnisseEinflußhabe-
Jn denNo. I . benannten FallenistjederzeiteinekurzeAnzeigevon Bewandnißder Sacheund deni Inhalt des Urtels zudem Behuf behzuslegenydamit solchedemBerichtbeh-gelegt werdenkdnnez vermittelstdessendie nöthigenfallserforderlicheAnnahme-Order"oder Bestätigungdes-littenUnsererhdchstenPerson zur VollziehungVor-gelegtwied.

»Die VerfügungderAktenist in Fällen,wo kein Rechtsmitteleingewendetwon-den , nicht erforderlich,undbleibt es dem Ermessendes Criminal- Departementsoorgbehalten, bet)entstehendenBedenken,deren ungesäumteNachsendungzu erforderns

»

Erklärt der Verirrtheilte,daßer.»von«dem ihm offenstehendenRechtsmittelGebrauchmachenwolle, somußihn das Gerichtbefragen:
f

—

,
J) ob solchesgeschehe,um gänzlicheFreyfprechungzu bewürkenyoder ob undX weshalb er Milderungder erkannten Strafe Verlange-; «

«

He)ob und auf welcheneue Vertheidigungsmineler sichberufe?
—

TI- 332
ErgiebrsichdurchdieseVernehmung,daßder Verderben-teMilderungder er-kannten körperlichenZitchtigungunter dem Behaupten schwacheroder ungesunder Leie-bes-BeschasscnheitVerlange, so muß jederzeitdurch einen in erster Instanz nicht zuges-Zogenen Stadt- oderKreis-Phylicumoder Chirurgumeine BesichtigungVorge-snommem und ein pflichtmäßige-sGutachtenzeiden Aktengebrachtwerdens

J-. see-.
»

Sind neu-e Vertoeidigongsminuangezeigt -,«to tstderenInstruktionzu derse-gen s, und nach dem Schlußderselben,A sonstaber gleichnach erfolgterErklärung;dagoon keinen neuen VertheidigungsmittelnGebrauchgemacht werdensolle-,wegen derzum Protokoll zunehmenden oder besonderseinzureichendenVertheidigung,inglei-then wegen Abfassungdes Urtels überallwie in ersterInstanzzu verfahren.
F- 358 «

Bedarfdas in zweinerInstanzerfolgendejiirtetnachden in gis-.erhanenenestimmungeneiner höherenBestätigung;somuß solcheaus die daselbstborgt-schriee-bene Art, und zwar mit jedesinaligerBehskrgungder Akten , nachgesuchtwerden, darmit das Eriminal-Departemethsolcheselbsteinsehen, oder ein etwa nochnöthigschrienendesGutachteneinsordern konne. .

—

B. Jst -

»

,

Wenn hingegendas in zioeyteeInstanzabgefaßkeUnhetnachs. st. keinerho-HerenBestätigungbedarf, -oder wenn dieseerfolgtist, mußungesäumtinit der Publi-kation,und da kein ferneres Rechtsmittelzulåßigist, mit der Vollstreekungdes UrseinVerfahrenwerdens
»

.

«

(

»

Ja
Wegender in eine gelindeoder strengereBesierungscitjstakkMkfWillkdeZEIToder bis zur ErreichungdiesesEndzwecksEingcsperkten, müssendie Gerichtesowohl;als die Jmtnediat-Coinniissionihr Haupt-Augenmerkdarausrichten-«daßdieseBesse-rung bewrirky und dieseAnstaltenbaldmdglichstzu der Vollkommenheitgebrachtwer-den, daßnicht allein-der Erwerb zur Bestreitungder Unterhaltungskostenhinreiche-ondernauch dasjenige, was der Eingesperrtemehr verdient, als seineBekleidnngnndBekbstigungkostet, für ihn besondersberechnet,- ausbewahrtzund zu dem Behus-gei

« sammeltwerde , damit es ihm bel)seiner Entlassnngansnehandigt,«nnd ihm Dadurch
’

die Miit-eiehrlichenErwerbs erleichtertwerdentennenz
"

«

"

«

·
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§—382 .

s
.

»

Da Sicherstellungdes Eigeeitl)rmtsnichterreichtwerden kalte-Zweiterdicht dem-

Entweichender Verhaftetenmöglichstberste-neusterwird , so hat die Jmmediaviifsetne
Misko dahin lU sehen- daßM dem ganzen unter ihrer OberaufstchtstehendenBezirk

die Criminalgefängnisseinhaltbare-I Stand gesetze,und erhalten werden. Dei-s En-

des müssensolcheunverzüglich,und in der Folge von Zeit zuseit visikiretwerder

damit die Abstellnngder etwa bemerkten Mängelsonder Zeitverlustbei-exakt-weist-en

könne. Werden die deshaldbon der Ermmissionerlheilte Anweisungen nickt

Vekang fV Muß-,.desb"albBericht creiagtet,«und inzwischeninteriirtistifeheVer-

fügunggetroffen werde-H die Gefangenen auf Kosten der hierin säumigenksizw

richtshcrrschaftin dem nächstbelegenenhaltbarenGefängnißuntergcbrachtwerden.

.

. F. 39 « , ?

, . Die baldigesWiedereinbringungder ansgebrochenenoder entsprungenenGefan-

geilenoder zur Strafarbeit Vernetheilten zu hewüiketi,mag die lsegiririlffidiidie Ver-

anstaltungtreffen, sie durch Abzeichcninder Berleiden-»g·Eoder sonst auf eine zweck-

mäßigeArt dergestaltkenntbarzumachen, daß ihnen jedeArie-siehtdes Einkommens

Vereitelt werde. Wie dieseBelelchntrngauf eine nicht leichtztr beriilzrzenideund dreise-

slmdheil UnfchådlicheArt zu bewdrkensey, deshalb wird die Tonnen-istennach ein--

geholtem Gntachten des Ober-collcgli 111cclicsi,ehrt näherer Anweisung Verschen-
werdem

- -

"

—

«

-

«

«

»

§. 4o. ·

-
»

..

,

Sobald die Besserungsanstaltendergestalteingerichtetsind- daßdem bewegli-

chen Erst-weichenhinlänglichvorgeben-it werden kann, msstffendie bereits wegen Dies

derenmit Einsperrungin Arbeits- oder BesserungscinstaltemZachthåtisern, oder Ve-

stungen Bestrafte, wenn sie svon neue-n wegen Diebereh in Untersuchunggerathen-

gleichnach deren-Schlnß,»tmdsobalddie-Speer geordneteVernehmung erfolgt ist, bis

zur Rechtskraft und sVollsireckungdee Urtels in die Beiferungsanstaltabgeliefert

werden. - .- «

«-
«

»

’

-

"

»

Jst in FällendieserArt eine Instruktion in zwenter Instanz erforderlich,so bleibt

es den Gerichten dberlassen, ob der Verhaftete währendderselbenin der Besserungse

Anstalt, oder in dem gewöhnlichenGefängnisseaufbewahretwerden solle.

,

s, 4l. .

«

S

Damit auch-derHauptzwecknicht Verfehltwerde; den Beltohlnenbaldmöge

lichstzur Wiedererlangung des ihnen Entwendetens zu Verhelsen, mußdie Eommisston

. ihr vorzüglichstesAugenmerk dahin,richten, das die gestohlneSachen , sobaldderen

Eigenthümerausgemittelt ist, demselbenohne den fernem Fortgang der Untersnchrmg
abzuwarten, unverzüglichzurückgegebenwerden, und dieser der-halbmit Vergl-klang

von Gerichtsgebührenoder Kostender Unterhaltung der zur gefiinglichenHaftGeh-reiche
ten gänzlichVerschontbleibe.

- §. 42.

Durch genaue Beobachtungder in dieserInstruktionenthaltenen Vorschriften

werdensämtlichezu deren BefolgunganzuweisendeGerichtshersonensichUuserevor-«

züglichengnädigcnWohlgesallens würdigmachen, und davon bey sich ereigdendek

GelegenheitüberzeugendeBeweiseerhalten; wohingegen diejenige, welchedie dünkle

che Erfüllungihrer Obliegenheiten unterlassen- oder sichdarin nachlåßigbeweisen

UnausbleiblichZugewärtigenhaben, daßstrengeMaasregeln ergriffenwerden isollen,
um siezu ihrer Schuldigkeitanzuhalten, dder behunterbleibenderBesserung ganzlich

zu Verabschiedem
"

«

’

.
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Damit auch dieseJnstenetionallgemeinbekannt werde, ist solcheyeeverzüglåch

zum Druck zu befördern,und in den hiesigen Residenzienund deren obenbezeichneten

Bezirk auf dieVollständigsteArt zu pnbkicirem
«

.

Urkundkichhaben Wir diefeJnsiruetion Allerhöchstselbsteigenhändigvvläzogem

nnd mit UnsermKöniglichenJnsiegekbedrucken lassen.

Berlinden 26. Februar 1799—.’

So gesclzehenund gegeben

FriedrichWilhelm.
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